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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[auf Grund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/54/587/Add.4)]

54/211. Erschließung der Humanressourcen zu Gunsten der Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 45/191 vom 21. Dezember 1990, 46/143 vom 17. Dezember
1991, 48/205 vom 21. Dezember 1993, 50/105 vom 20. Dezember 1995 und 52/196 vom 18. Dezember
1997 sowie der einschlägigen Abschnitte der Agenda für Entwicklung1,

in Anbetracht dessen, dass das Wohlergehen der Menschen das umfassende Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Regierungen die Hauptverantwortung für die Ausarbei-
tung und Durchführung geeigneter Politiken für die Erschließung der Humanressourcen tragen und dass
die internationale Gemeinschaft auch weiterhin Unterstützung gewähren muss, um die Anstrengungen der
Entwicklungsländer zu ergänzen,

sowie nachdrücklich darauf hinweisend, dass ein einzelstaatliches und internationales wirtschaft-
liches Umfeld notwendig ist, das im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung und den Ergebnissen der jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen die Erschließung der Human-
ressourcen in Entwicklungsländern, ein beständiges Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwick-
lung fördert,

                                                     
1 Resolution 51/240, Anlage.
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in der Erwägung, dass es notwendig ist, die Erschließung der Humanressourcen in umfassende
Strategien einzubinden, die den Faktor Geschlecht durchgängig berücksichtigen, wobei den Bedürfnissen
aller Menschen, insbesondere der Frauen und Mädchen, Rechnung zu tragen ist,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die der Süd-Süd-Zusammenarbeit bei der Unterstützung der
einzelstaatlichen Bemühungen um die Erschließung der Humanressourcen zukommt,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über das zunehmende Entwicklungsgefälle zwischen den
entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern, namentlich im Bereich des Wissens und der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, sowie über die steigenden Einkommensdisparitäten in und
zwischen den Ländern und ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Erschließung der Humanressourcen,
insbesondere in den Entwicklungsländern,

betonend, dass den Entwicklungsländern dabei geholfen werden soll, einen Wissensstand auf dem
Gebiet der Informationstechnik zu erreichen, der sie in die Lage versetzt, die durch die Globalisierung
gebotenen Chancen zu nutzen und das Risiko der Marginalisierung im Globalisierungsprozess zu vermei-
den,

sowie betonend, dass die Organe und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen die Hilfe,
die sie den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern, bei der Förde-
rung der Erschließung ihrer Humanressourcen, insbesondere der schwächsten Gesellschaftsgruppen,
gewähren, weiterhin koordinieren und aufeinander abstimmen müssen, und dass die Vereinten Nationen
der Erschließung der Humanressourcen in den Entwicklungsländern auch künftig Vorrang einräumen
müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs2;

2. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Humanressourcen zu erschließen, um unter
anderem wirksamer am Weltwirtschaftssystem teilhaben und Nutzen aus der Globalisierung ziehen zu
können;

3. fordert nachdrücklich höhere Investitionen in alle Bereiche der menschlichen Entwicklung, bei-
spielsweise in Bildung, Ausbildung, Gesundheit und Ernährung, die alle Menschen erfassen und dem
Wohlergehen aller dienen;

4. fordert außerdem nachdrücklich umfassende Ansätze zur Erschließung der Humanressourcen,
die unter anderem das Wirtschaftswachstum, die Bereitstellung grundlegender sozialer Dienste, die
Armutsbekämpfung, die Sicherung eines dauerhaften Lebensunterhalts, die Ermächtigung der Frauen, die
Mitwirkung der Jugend, die Berücksichtigung der Bedürfnisse der schwächeren Gesellschaftsgruppen,
politische Freiheit, Partizipation, die Achtung der Menschenrechte, Gerechtigkeit und Billigkeit einschlie-
ßen, alles unabdingbare Faktoren, wenn es darum geht, die Menschen besser zu befähigen, die Herausfor-
derung der Entwicklung zu bewältigen;

5. betont, dass sichergestellt werden muss, dass die Frauen an der Ausarbeitung und Umsetzung
einzelstaatlicher Politiken zur Förderung der Erschließung der Humanressourcen voll teilhaben;

                                                     
2 A/54/408.
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6. ermutigt alle Länder, bei der Verabschiedung von Politiken im Wirtschafts- und Sozialbereich
der Erschließung der Humanressourcen, insbesondere in ihren einzelstaatlichen Haushalten, Vorrang
einzuräumen;

7. bittet die internationalen Organisationen, namentlich die internationalen Finanzinstitutionen,
auch künftig der Unterstützung der Ziele der Erschließung der Humanressourcen und ihrer Einbeziehung
in ihre Politiken, Programme und Tätigkeiten Vorrang einzuräumen;

8. ist sich dessen bewusst, dass konzertierte Anstrengungen unternommen werden müssen, um den
in ländlichen und landwirtschaftlichen Gebieten lebenden Menschen die fachlichen Qualifikationen und
Kenntnisse zu vermitteln, die sie zur Verbesserung ihrer Existenzgrundlage und ihres materiellen Wohler-
gehens benötigen, und befürwortet in diesem Zusammenhang die verstärkte Bereitstellung von Res-
sourcen zu diesem Zweck, um den Zugang dieser Menschen zu geeigneten Technologien und
Fachkenntnissen aus dem eigenen wie aus anderen Ländern, insbesondere den entwickelten Ländern,
sowie durch die Süd-Süd-Zusammenarbeit zu erleichtern;

9. befürwortet die Verabschiedung von Politiken, Konzepten und Maßnahmen zur Verringerung
der wachsenden Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern auf dem Gebiet
der Technologie im Allgemeinen und der Informations- und Kommunikationstechnik im Besonderen,
namentlich

a) indem der Privatsektor ermutigt wird, in Zusammenarbeit mit dem System der Vereinten Natio-
nen und den nichtstaatlichen Organisationen speziell benannten Zentren in den Entwicklungsländern frei-
willig einschlägige Literatur, informations- und kommunikationstechnische Ausrüstung und Ausbildung
zu spenden, um den Zugang zu diesen Technologien zu verbessern, und zu diesem Zweck Finanzmittel
zur Verfügung zu stellen;

b) indem die rasche Erneuerung der einschlägigen Literatur und der informations- und kommuni-
kationstechnischen Ausrüstung in den Bildungseinrichtungen und Unternehmen der entwickelten Länder
mittels koordinierter Anstrengungen seitens des Systems der Vereinten Nationen, der nichtstaatlichen
Organisationen und der Empfänger beziehungsweise der interessierten Entwicklungsländer genutzt wird;

c) indem transparente und effiziente ordnungspolitische Systeme und andere investitionsstimu-
lierende Politiken gefördert werden;

d) indem gezielte Infrastrukturinvestitionen gefördert werden, durch die die Grundlagen für den
Einsatz von Internet-Diensten geschaffen und der Weg für gewerbliche und entwicklungsbezogene
Anwendungen geebnet würde;

e) indem Ausbildungsprogramme auf dem Gebiet der Informationstechnik für Nutzer wie
beispielsweise nichtstaatliche Organisationen, Universitäten, Unternehmensdienstleister und maßgebliche
staatliche Stellen entwickelt werden;

10. fordert die Entwicklungsländer auf, mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und in
Zusammenarbeit mit dem Privatsektor gegebenenfalls kommunale Informations-, Kommunikations- und
Elektronikzentren einzurichten, um den Anschluss an Netzwerke herzustellen und Informationen und
Wissen zugänglich zu machen;
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11. fordert die entwickelten Länder und das System der Vereinten Nationen auf, die Programme
und Aktivitäten, die die Entwicklungsländer zu Gunsten der Erschließung der Humanressourcen und des
Kapazitätsaufbaus durchführen, stärker zu unterstützen, insbesondere diejenigen, die auf die Nutzung der
Informations- und Kommunikationstechnik gerichtet sind;

12. ersucht den Generalsekretär, in seinen Bericht an die Generalversammlung auf ihrer sechsund-
fünfzigsten Tagung eine Bewertung der Effizienz und der Wirksamkeit des Beitrags aufzunehmen, den
das System der Vereinten Nationen im Rahmen seiner operativen Aktivitäten zur besseren Erschließung
der Humanressourcen in den Entwicklungsländern leistet, und Empfehlungen darüber abzugeben, wie die
Wirkung dieses Beitrags weiter erhöht werden kann;

13. beschließt, unter dem Tagesordnungspunkt "Nachhaltige Entwicklung und internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit" den Unterpunkt "Erschließung der Humanressourcen" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

87. Plenarsitzung
22. Dezember 1999


